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innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber.

Ausführungsfristen

1.1

Besondere Vertragsbedingungen

2.1

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) sind:

in der im beigefügten Terminplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn

spätestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreiben.

Maßnahmennummer Maßnahmenbezeichnung

Flutschadensanierung Grundschule Kall65 12 40 / 02

vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des

Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt

vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2

Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist

5,00Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im Auftragsschreiben genannten

Vergabenummer Leistung

300 - 026 Tischlerarbeiten

Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

Mit der Ausführung ist zu beginnen

, spätestens am letzten Werktag dieser KW.33. 2026

in der KW

Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den

nach der im beigefügten Terminplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.

35. 2026 , spätestens am letzten Werktag dieser KW.

Ausführungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzel-

vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

innerhalb von

Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt.

Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als

Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis

zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Vertragsstrafen

0,50 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;

fristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu

zahlen:

€ (ohne Umsatzsteuer.
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Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung

Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.

Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter

Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Voll-

endung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

2.3

Werbung (z. B. auf der Baustelle) ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Bezug genommen.

Werbung

technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den

ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen

europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame

Vorschrift des Auftraggebers ausgestellt sein. Der Auftraggeber kann als Sicherheit keine Bürgschaft

fordern, die den Bürgen zur Zahlung auf erstes Anfordern verpflichtet.

Bei Sicherheitsleistung durch Bürgschaft ist Voraussetzung, dass der Auftraggeber den Bürgen als

tauglich anerkannt hat. Die Bürgschaftserklärung ist schriftlich unter Verzicht auf die Einrede der

Vorausklage abzugeben (§ 771 BGB); sie darf nicht auf bestimmte Zeit begrenzt und muss nach

zahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist

Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl.

Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

Sicherheitsleistung für Mängelansprüche

Bürgschaften

Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet.

Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlags-

Abfall

8.1

8.2

8.3

Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu

vermeiden (Bemühungsklausel).

Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich 

Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. 

Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- 

und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfall-

rechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm

zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung

mit der Nachweisverordnung (NachwV).

Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle

nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachge-

rechten Entsorgung zuzuführen.
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